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001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ParkometerG Wr 1974;

VStG §21 Abs1a idF 2002/I/065;

VwRallg;

Rechtssatz

Ermittlungen mit Auslandsbezug und die Durchführung mündlicher Verhandlungen sind in Abgabenstrafverfahren

betre;end Übertretungen nach dem Parkometergesetz typische Aufwendungen, mit denen zu rechnen ist. Diese

Aufwendungen können einen besonderen ?nanziellen Einsatz erfordern und im Einzelfall ein Vielfaches der

verhängten Strafhöhe betragen. Im Fall der Vollziehung der Ersatzfreiheitsstrafe bleiben die Aufwendungen des

Abgabenstrafverfahrens zur Gänze ungedeckt. Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass der Aufwand der

Strafbehörden in Einzelfällen zwar hoch sein kann, dadurch aber auch aussichtslose Rechtsmittel hintangehalten

werden, was insgesamt zu einer kostengünstigeren Vollziehung der Verwaltungsstrafbestimmungen beiträgt.
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